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Neuerungen beim hypothekarischen Referenz-
zinssatz bei Mietverhältnissen 

Der hypothekarische Referenzzinssatz bei Miet-
verhältnissen beträgt seit dem 2. Dezember 2011 
2,5%. Gleichzeitig hat der Bundesrat auch den 
Modus zur Festsetzung des Referenzzinssatzes 
abgeändert. 
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Neuerungen beim hypothekari-
schen Referenzzinssatz bei Miet-
verhältnissen 
Bekanntlich hat das Bundesamt für 
Wohnungswesen am 1. Dezember 2011 
den neuen hypothekarischen Referenz-
zinssatz bei Mietverhältnissen veröf-
fentlicht. Dieser Referenzzinssatz sinkt 
von 2,75% auf neu 2,5%. Weniger 
bekannt ist, dass gleichzeitig die vom 
Bundesrat beschlossene Änderung der 
Verordnung über die Miete und Pacht 
von Wohn- und Geschäftsräumen in 
Kraft getreten ist. Diese Änderung wird 
bewirken, dass zukünftig mit einer 
schnelleren Senkung des massgebli-
chen hypothekarischen Referenzzins-
satzes zu rechnen ist. 
 
Auswirkungen auf Mietverhältnisse 
Nach der Verordnung über die Miete 
und Pacht von Wohn- und Geschäfts-
räumen (VMWG) wird der für Mietver-
hältnisse massgebliche Hypothekar-
zinssatz aufgrund der vierteljährlich 
erhobenen, volumengewichteten 
Durchschnittszinssätze für inländische 
Hypothekarforderungen festgesetzt 
(Art. 12a Abs. 1 VMWG). Bei denjeni-
gen Mietverhältnissen, bei denen der 
Mietzins weder indexiert noch gestaffelt 
ist, können Veränderungen des mass-
geblichen Referenzzinssatzes zu Miet-
zinsanpassungen führen. 
 
Entscheidend ist dabei, auf welchem 
Referenzzinssatz ein aktueller Mietzins 
beruht. In denjenigen Fällen, in denen 
der zuvor publizierte Referenzzinssatz 
von 2,75% die Basis des Mietzinses 
bildet, entsteht durch die Neufestset-
zung des Referenzzinssatzes bei 2,5% 
grundsätzlich ein Anspruch des Mieters 

auf Herabsetzung des Mietzinses um 
2,91%. 
 
Allerdings können gleichzeitig weitere 
Senkungs- oder Erhöhungsgründe vor-
liegen: So kann der Vermieter bei-
spielsweise einen Erhöhungsanspruch 
im Umfang von 40% der seit der letzt-
maligen Mietzinsfestsetzung aufgelau-
fenen Teuerung oder wegen Erhöhung 
der Kosten des Unterhalts des Gebäu-
des geltend machen. Ob somit im Ein-
zelfall tatsächlich ein Anspruch des 
Mieters auf Herabsetzung des Mietzin-
ses resultiert, ist anhand der massge-
blichen Faktoren zu bestimmen. 
 
Änderung der Methode zur Festle-
gung des Referenzzinssatzes 
Im September 2008 ist der mietrechtli-
che Referenzzinssatz zum ersten Mal 
festgelegt worden. Nachdem bei der 
ersten Erhebung im Juni 2008 ein ge-
wichteter Durchschnittszinssatz von 
3,43% ermittelt worden war, wurde 
dieser gemäss der damaligen Regelung 
auf 3,5% gerundet als hypothekari-
scher Referenzzinssatz festgesetzt. 
Nach der damaligen Regelung war der 
hypothekarische Referenzzinssatz dann 
anzupassen, wenn der Durchschnitts-
zinssatz sich um 0,25% verändert hat. 
Aus diesem Grund ist der hypothekari-
sche Referenzzinssatz beispielsweise 
erst im Juni 2009 auf 3,25% gesunken, 
als der zugrunde liegende Durch-
schnittszinssatz auf 3,07% und damit 
unter 3,18% gefallen war. Wegen die-
ses Modus blieb der Referenzzinssatz 
im September 2009 bei 3%, weil der 
Durchschnittszinssatz mit 2,69% ober-
halb der für die Anpassung auf 2,75% 
massgeblichen 2,68% geblieben war 
(vgl. Tabelle). 
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Dieses System ist im Jahr 2008 mit 
Zustimmung der Mieterverbände sowie 
der Liegenschaftseigentümer eingeführt 
worden. Seither befinden sich die 
Zinssätze für neue Hypotheken in ei-
nem langfristig betrachtet äusserst 
ungewöhnlich niedrigen Bereich. Der 
hypothekarische Referenzzinssatz hat 
sich jedoch nur sehr langsam bewegt. 
Dies hat dazu geführt, dass der Mieter-
verband eine neue Berechnungsmetho-
de für den Referenzzinssatz gefordert 
hat. Dieser Forderung hat der Bundes-

rat mit der Änderung der VMWG nun 
Rechnung getragen. Neu wird der Refe-
renzzinssatz nicht erst dann angepasst, 
wenn eine Veränderung von 0,25% 
eingetreten ist. Vielmehr wird der Refe-
renzzinssatz neu unabhängig von der 
eingetretenen Veränderung durch 
kaufmännische Rundung auf das 
nächste Viertelprozent festgesetzt (Art. 
12a Abs. 1 VMWG). 
 
Der jetzt massgebliche Referenzzins-
satz von 2,5% beruht auf einem 
Durchschnittszinssatz von 2,45%. Nach 
der neuen Methode ist eine Senkung 
des Referenzzinssatzes bereits dann 
vorzunehmen, wenn der Durchschnitts-
zinssatz unter 2,375% fällt. Nach der 
bisherigen Methode wäre der Referenz-
zinssatz hingegen erst auf 2,25% zu 
senken gewesen, wenn der Durch-
schnittszinssatz um weitere 0,25% und 
somit unter 2,18% sinken würde. 
 
Fazit 
Wegen der aktuellen Zinssituation ist 
damit zu rechnen, dass der gewichtete 
Durchschnittszinssatz weiter sinken 
wird. In nächster Zukunft dürften mit 
dem neuen Festsetzungsmodus weitere 
Senkungen des hypothekarischen Refe-
renzzinssatzes zu erwarten sein. Ver-
mieter müssen sich daher auf vermehr-
te Herabsetzungsbegehren ihrer Mieter 
einstellen. 
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